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§ 64
 - Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.01.2024

Die Rechtsträger ö entlicher Krankenanstalten sind hinsichtlich aller im Rahmen dieses Bundesgesetzes

vorkommenden Eingaben, Beilagen, schriftlichen Ausfertigungen und Rechtsurkunden von den Stempel- und

Rechtsgebühren befreit. Die von den P eglingen zu entrichtenden Kostenbeiträge (§ 27a) sind kein Entgelt im Sinne

des Umsatzsteuergesetzes. Die Landesgesundheitsfonds sind von allen bundesgesetzlich geregelten Abgaben mit

Ausnahme der Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren befreit.
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